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IM FOCUS

BMF-Schreiben und gleich lautende Erlasse, die bis zum DokNr. 24082156

14.03.2024 ergangen sind
Mit der „Eindämmung der Normenflut im Steuerrecht“ wurde ein Prozess zur dauerhaften Reduzierung von
steuerlichen Verwaltungsvorschriften eingeleitet, mit dem in den Jahren 2005 bis 2010 knapp 4.000 nicht
mehr benötigte BMF-Schreiben aufgehoben wurden. Um die Aktualität des Bestands an steuerlichen BMF-
Schreiben zu gewährleisten, wird in Fortführung dieses Prozesses seit 2011 jährlich eine Positivliste der ab
dem aktuellen Besteuerungszeitraum geltenden BMF-Schreiben sowie eine Liste der nicht mehr in der je-
weils aktuellen Positivliste enthaltenen BMF-Schreiben veröffentlicht. Seit 2013 wird dieses Vorgehen auch
für unter demselben Datum veröffentlichte gleich lautende Erlasse (GLE) der obersten Finanzbehörden der
Länder angewandt.

Durch die regelmäßigen Prüfungen wird sichergestellt, dass jeweils nur die für den aktuellen Veranla-
gungszeitraum anwendbaren BMF-Schreiben und GLE in der jährlich veröffentlichten Positivliste aufgeführt
sind.

E-Lade-Säulen: Wer zu lang parkt, zahlt „Blockiergebühr“ DokNr. 24082157

Ladesäulen für Elektro-Autos prägen zunehmend die Parkplatzgestaltung in deutschen Städten und führen
immer wieder zu Streit, etwa wenn Verbrenner unrechtmäßig auf E-Parkplätzen parkten. Doch auch die
Fahrer von E-Autos können beim Parken auf entsprechenden Flächen rechtliche Probleme bekommen, wie
ein Urteil des AG Karlsruhe vom 04.01.2024 – 6 C 184/23 (rkr.) zeigt.

Hier hatte ein Fahrer die vorgesehene Standzeit an der Ladesäule überschritten und war hierfür vom
Anbieter mit einer Gebühr belegt worden. Dessen Nutzungsbedingungen sahen bei Überschreiten einer
Standzeit von 240 Minuten eine sogenannte Blockiergebühr vor: 12 Cent pro Minute, maximal aber 12 € pro
Tag. Das sollte sicherstellen, dass die nur begrenzt verfügbaren Ladesäulen nicht über lange Zeit von einem
Auto in Anspruch genommen werden. Auf die Blockiergebühr hatte der Anbieter beim Abschluss des Tarifs
wie auch beim Start des Ladevorgangs via App hingewiesen, der Fahrer hatte zugestimmt. Gegen die Rech-
nung über insgesamt 19,80 Euro wegen Überschreitung der Standzeit klagte der Fahrer des E-Autos den-
noch. Sein Argument, die Klausel sei unwirksam und würde von anderen Anbietern nicht erhoben.

Das AG Karlsruhe wies die Klage ab. Die Klausel sei wirksam, da der Anbieter ein berechtigtes Interesse
daran habe, die Ladesäule zeitnah weiteren Kunden zur Verfügung stellen zu können.
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